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Beschluss: 

1. Der Ausschuss Kunst und Kultur beschließt die Weiterführung des „StadtLabors für Kunst 
im öffentlichen Raum“. Dieses Labor soll sich jeweils zeitlich befristet in wechselnden 
Planquadraten zunächst in der Kölner Innenstadt modellhaft mit den Aspekten von Kunst 
im öffentlichen Raum und deren räumlichen und funktionalen Zusammenhängen befas-
sen. Ziel der Laborarbeit ist die Weiterentwicklung und Durchführung eines Handlungs-
konzeptes für Kunst im öffentlichen Raum basierend auf den Ergebnissen des ersten 
StadtLabor-Teams. 

  
2. Zur Fortsetzung des StadtLabors beauftragt der Ausschuss Kunst und Kultur die Verwal-

tung mit der Findung eines neuen geeigneten Teams für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten mit der Option für eine Verlängerung um weitere sechs Monate nach Zustimmung des 
Kunstbeirats und Ausschusses Kunst und Kultur. Zur Umsetzung werden externe Fach-
leute (z.B. Künstlerinnen/Künstler, Kunsthistorikerinnen/Kunsthistoriker, Architektin-
nen/Architekten, Urbanistinnen/Urbanisten, Soziologinnen/Soziologen) herangezogen, die 
mit Werkverträgen auszustatten sind. Die Auswahl wird über ein analog des 2011 durch-
geführten Wettbewerbsverfahrens generiert. Der Kunstbeirat als Jury begutachtet die 
Bewerbungen und benennt die Laboranten.  
Zur Finanzierung beschließt der Ausschuss Kunst und Kultur – vorbehaltlich des Inkraft-
tretens der Haushaltssatzung 2015 – die Verwendung der im Teilplan 0416 – Kulturförde-
rung in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten zahlungswirksamen 
Aufwandsermächtigungen in Höhe von 25.000 Euro.  

 
3. Der Ausschuss Kunst und Kultur nimmt zur Kenntnis, dass das neue Planquadrat für das 

Team des StadtLabors das Areal zwischen Eigelstein und Rheinufer sowie zwischen  
Breslauer Platz und Theodor-Heuss-Ring (Nordseite) umfasst. 

 
4. Das beauftragte Team berichtet dem Kunstbeirat, dem Ausschuss Kunst und Kultur und 

der Bezirksvertretung Innenstadt über den Fortgang des StadtLabors. Die Verwaltung legt 
einen Abschlussbericht vor, der das Ergebnis wertet. Die Verwaltung wird beauftragt, auf 
dieser Grundlage dem Ausschuss Kunst und Kultur und der Bezirksvertretung Innenstadt 
einen Vorschlag für Handlungsoptionen vorzulegen. 

Kunstbeirat 20.08.2015 

Ausschuss Kunst und Kultur 25.08.2015 
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Beschlussalternative: 
Der Ausschuss Kunst und Kultur verzichtet auf die Weiterführung des „StadtLabors für Kunst im öf-
fentlichen Raum“. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  25.000 € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 

Der einstimmige Beschluss des Ausschusses Kunst und Kultur vom 27.6.2011 ermöglichte die Ein-
führung eines „StadtLabors für Kunst im öffentlichen Raum“ zunächst mit einem sechsmonatigen 
Feldversuch, der vom Team Ambach/von Keitz unter dem Titel „Der urbane Kongress“ durchgeführt 
und im Anschluss um eine Umsetzungsphase verlängert wurde. Das erste Planquadrat umfasste da-
bei die Straßen DuMont-Straße, Krebsgasse, Brüderstraße, Perlenpfuhl, Hohe Straße, Unter Fetten-
hennen und Komödienstraße in der Kölner Innenstadt. Der Kunstbeirat, der Ausschuss Kunst und 
Kultur sowie die Bezirksvertretung Innenstadt wurden regelmäßig von der Verwaltung und dem Team 
persönlich über den Fortgang des Feldversuchs, dessen öffentlichkeitswirksame Aktionen und Projek-
te unterrichtet und eingebunden. Die Ergebnisse des Feldversuchs hat das erste StadtLabor-Team 
nun in einer umfangreichen Publikation zusammengestellt, dabei wird auch auf die noch offenen, für 
die Stadt Köln und weiteren Teams des StadtLabors noch zu bearbeitenden Punkte zum Umgang mit 
öffentlicher Kunst eingegangen. 
 
Ende 2013 fokussierte sich das „StadtLabor für Kunst im öffentlichen Raum“ auf Vorschlag des 
Kunstbeirates auf das rechtsrheinische Köln. Die Wiener Künstlergruppe WochenKlausur untersuchte 
unter aktiver Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner in Köln-Deutz ein Gebiet rund um den 
Düxer Bock, aus der schließlich die Bürgerinitiative „Deutz-Dialog“ entstand, die sich der Umsetzung 
der Verbesserungsvorschläge widmet.  
 
Im nächsten Schritt soll nun ein neues Team für ein neues Planquadrat in der Kölner Innenstadt ge-
funden werden. Aufbauend auf den Ergebnissen, die vom ersten StadtLabor-Team im ersten Plan-
quadrat erarbeitet wurden, soll in einem anderen Planquadrat die Arbeit an konzeptionellen, struktu-
rellen und konkreten Zielen beim Umgang mit Kunst im Kölner öffentlichen Raum fortgeführt werden. 
Das neu zu bestimmende Planquadrat soll daher weitere Motive und Problem- wie Potenzialstellen 
beinhalten und in seiner urbanen Mischung möglichst unterschiedliche stadträumliche Situationen, 
aber auch vielfältige Interessenslagen und stadtgesellschaftliche wie stadtkulturelle Aktivitäten ver-
sammeln, die mit existierender oder zukünftiger Kunst im öffentlichen Raum in Verbindung stehen 
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oder stehen könnten. 
 
Das Areal zwischen Eigelstein und Rheinufer, zwischen Breslauer Platz und Theodor-Heuss-Ring 
(Nordseite) ist nach diesen Kriterien als neues Planquadrat auf Vorschlag des Kunstbeirates beson-
ders geeignet (siehe Anlage 1). Hier kommen im Kernstadtbereich (inklusive Rheinufer) auf Köln-
typische Weise eine Vielzahl von disparaten urbanen Funktionen und Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, 
Bildung, Kultur, Verkehr, Versorgung, Freizeit/Tourismus etc.) in unterschiedlicher Ausprägung und 
Maßstäblichkeit zusammen. Ein entscheidendes Moment ist dabei das „Gravitationszentrum“ Ebert-
platz, der als städtebauliches Diskursthema wie als Ort von autonomen urbanen Kulturaktivitäten (die 
auch als Form von Kunst im öffentlichen Raum begriffen werden können) einen aktuellen Konzentra-
tionspunkt für zentrale Fragestellungen des StadtLabors darstellt. Es handelt sich um eine nicht nur 
für Köln exemplarische Gelenkstelle zwischen Quartieren und Verkehrswegen, die zugleich einen 
ästhetischen wie stadtplanerischen Generationswechsel verkörpert und als bereits historisch oder 
schon wieder aktuell betrachtet und empfunden werden kann. Die Ergebnisse der in Auftrag gegebe-
nen Machbarkeitsstudie „Quartiersgarage Ebertplatz“ sind vom Team zu berücksichtigen. 
 
Zur Findung eines geeigneten Teams soll ein beschränktes Auswahlverfahren analog des 2011 er-
folgreich durchgeführten Wettbewerbsverfahrens organisiert werden, welches in der Anlage 2 erläu-
tert ist.  
 
Im Haushaltsjahr 2015 konnte wieder ein Budget für Kunst im öffentlichen Raum eingestellt werden, 
das dem Team für seine Arbeit – verstanden als Anschubfinanzierung – zur Verfügung gestellt wird. 
Das Team wird aufgefordert, weitere Mittel zu akquirieren. Das Team erhält einen Werkvertrag. Zur 
Finanzierung beschließt der Ausschuss Kunst und Kultur – vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haus-
haltssatzung 2015 – die Verwendung der im Teilplan 0416 – Kulturförderung in der Teilplanzeile 15 – 
Transferaufwendungen veranschlagten zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen in Höhe von 
25.000 Euro. 
 
Die Bezirksvertretung Innenstadt erhält diese Beschlussvorlage, das Votum des Kunstbeirates und 
den Beschluss des Kulturausschusses für ihre Sitzung am 27.8.2015 als Mitteilung zur Kenntnisnah-
me. Das vorgesehene Wettbewerbsverfahren zur Findung eines geeigneten StadtLabor-Teams erfor-
dert die Einhaltung des in der Anlage beschriebenen Zeitplans. Eine Verschiebung der Beratungen in 
die Septembersitzung ist deshalb nicht möglich.  
 
 
 
Anlagen: 
Anlage Planquadrat 
Anlage Wettbewerbsverfahren  
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